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DOSSIER: VERHALTENSSÜCHTE

Moderne Schweizer
Glücksspielpolitik -
Chancen und Risiken

Mit Inkraftsetzen des neuen Spielbankengesetzes im Jahre 2000 hat sich in
der schweizerischen Glücksspielpolitik viel bewegt. Innovative Modelle des

Sozialschutzes, verbunden mit unabhängigen Kontrollinstanzen haben ihre
Gewährungsprobe bestanden. Die künftige Herausforderung wird der Umgang
mit dem Internet-Glücksspiel sein. Glücksspielprodukte unterscheiden sich in
ihrem Gefährdungspotential. Ein entsprechendes Messinstrument findet in
der Schweiz seine Anwendung. Nachholbedarf besteht bei flächendeckenden
Präventionsprogrammen und Beratungsangeboten, deren Etablierung zurzeit
in vollem Gange ist.

Jörg Häfeli
Prof., Dozent und Projektleiter Hochschule Luzern - Soziale Arbeit,
Werftestrasse 1,6003 CH-Luzern, Tel. +41 (0)367 48 47,
joerg.haefeli@hslu.ch, www.hslu.ch,www.careplay.ch

Glücksspielangebote
Seit dem Inkrafttreten des neuen Spielbankengesetzes1 im

Jahre 2000 sind seit gut 10 Jahren 19 Kasinos in Betrieb. Parallel
dazu wird nach wie vor auf der Basis des Bundesgesetzes über
die Lotterien und gewerbsmässigen Wetten vom 08. Juni ig232der
Markt der Lotterien und Wetten geregelt. Um die einheitliche und
koordinierte Anwendung des Lotterierechts, den Schutz der
Bevölkerung vor sozialschädlichen Auswirkungen der Lotterien und
Wetten, sowie die transparente Verwendung der Lotterie- und
Wetterträge auf dem Gebiet der angeschlossenen Kantone zu
gewährleisten, haben die Kantone im Jahr 2006 eine Interkantonale
Vereinbarung3 in Kraft gesetzt.
Damit verfügt die Schweiz für den Spielbankenbereich und den
Lotterien- und Wettbereich über zwei unterschiedliche
Regulierungsmodelle. Im Spielbankenbereich sprechen wir von einem
Konzessionsmodell. Mit diesem regelt der Staat die Anzahl und die

geographische Verfügbarkeit, die Steuerabgaben, das Spielangebot

sowieu.a. die Massnahmen, welche die Konzessionärinnen im
Bereich des Spielerinnenschutzes umsetzen müssen. Im Weiteren
kontrolliert es die Einhaltung des Gesetzes mittels der Eidgenössischen

Spielbankenkommission ESBK.

Im Lotterien- und Wettbereich haben die Kantone das Monopol
über die Durchführung. Die beiden Gesellschaften «Swisslos»

(Kantone der deutschsprachigen Schweiz und Kanton Tessin) und
«Loterie Romande» (Kantone der französischsprachigen Schweiz)
sind von den Kantonen als Genossenschaften organisiert. Seit
Inkrafttreten der Interkantonalen Vereinbarung wurde die Lotterie-

und Wettkommission «Cornlot» als interkantonale Behörde

von den 26 Kantonen eingesetzt. Ihre Aufgabe ist die Überwachung

des Lotterie- und Wettmarktes und die Sicherstellung
eines transparenten und lauteren Spielangebots. Im Weiteren ist
Comlot die Bewilligungsbehörde für die Zulassung neuer Lotterien
und Wetten.

Online-Glücksspiele - der Markt der Zukunft
In der Schweiz ist die telekommunikationsgestützte

Durchführung von Glücksspielen verboten (Artikel 5 des Spielbankengesetzes).

Dazu gehört typischerweise der Betrieb eines
Internet-Casinos. Konkret bedeutet dies, dass die Schweiz keine
Konzessionen für diese Glücksspielform erteilt, hingegen ist die
Teilnahme an Glücksspielen, welche von ausländischen Betreibern

über das Internet angeboten werden, erlaubt. In einem
Bericht der ESBK (2009) an den Bundesrat6 wird vorgeschlagen, eine

Lockerung des Verbotes anzustreben. Am 22. April 2009 hat der
Bundesrat die ESBK beauftragt,7 entsprechende Änderungen des

Spielbankengesetzes vorzuschlagen. Zurzeit ist eine Arbeitsgrup-

Regulierung Aufsicht Anbieter/Angebote Abgaben

Spielbanken Konzessionssystem ESBK 19 Spielbanken (7 A- und 12 Progressive Besteuerung;
B-Konzessionen) Ca.60% des BSE5 zweckgebunden für AHV-Ausgleichskasse (ca. 90%) und

Insgesamt rund 250 Tischspiele und Standortkantone (nur bei B-Kasinos, ca. 10%)

3'6oo Automaten

Lotterien und Wetten Monopol der Kantone Comlot Swisslos und loterie romande; 31% des Gesamtumsatzes an die Kantone für Sport, Soziales und Kultur
Ca. 50 Produkte an ca. g'ooo (Lotteriefonds)und nationaler Sport; plus 0.5% des BSE zweckgebunden für
Verkaufsstellen, Prävention und Behandlung von Spielsucht,
zusätzlich Vertrieb über Internet

Tab.i: Gegenüberstellung Spielbanken, Lotterien und Wetten.
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pe unter der Führung der ESBK damit beschäftigt, entsprechende
Gesetzesänderungen vorzubereiten.

Diese Lockerung ist als Anpassung an das Konsumverhalten
der Bevölkerung zu verstehen. Schätzungen gehen davon aus,
dass von ausländischen Anbieterinnen im Jahre 2007 bereits ein
BSE-Volumen von 100 Mio. sFr. erzielt wurde.8 Dabei wird von
einerjährlichen Wachstumsrate zwischen 15 - 35% ausgegangen.
Diese Tatsache bekommen insbesondere die klassischen Produkte

von «swisslos» im Sportwetten-Bereich zu spüren: Die Umsätze
gehen kontinuierlich zurück! Es wird davon ausgegangen, dass
eine überwiegende Mehrheit von Sportwetterinnen mittlerweile
die ausländischen Angebote im Internet konsumieren.

Sozialschutz - Das «Schweizer Casino-Modell»
Die Schweiz hat insbesondere mit dem neuen Spielbankengesetz

innovative Wege im Bereich des «Responsible Gambling»

- wie das Zauberwort für «Verantwortungsvolles Glücksspielen»
im internationalen Jargon genannt wird - beschritten. Das
Modell, welches den Anbieterinnen mittels gesetzlicher Vorgaben
hohe Standards im Bereich der Prävention und der Früherkennung

vorschreibt, findet international viel Beachtung und auch

Nachahmung (so zum Beispiel in der aktuellen Glücksspielpolitik-
Debatte in Deutschland und in Österreich).
Im Sozialkonzept muss die Spielbank, gemäss Spielbankengesetz,
beschreiben, wie sie den sozialschädlichen Auswirkungen durch
das Glücksspiel vorbeugen will. Im Rahmen der Prävention stellt
sie leicht zugängliche Informationen zu den Risiken des Spiels, den

Hilfsmassnahmen wie Spielsperren und Adressen von Beratungsstellen,

sowie einen Selbsterhebungsbogen zur Suchtgefährdung,
zur Verfügung.9 Regelmässige Schulungen für das Personal sowie
ein System zur Sicherstellung der Früherkennung10 von Gästen mit
einem problematischen Spielverhalten gehören zum Standard im
Spielbankenalltag in der Schweiz. Auf der Basis einer Checkliste
mit 13 verschiedenen Merkmalen, beobachtet das Personal das

Spielverhalten ihrer Gäste. Als Problemspielerinnen identifizierte
Personen werden vom Personal angesprochen und j e nachProb lem-
situation werden unterschiedliche Interventionen eingeleitet. Alle
Massnahmen werden minutiös im Dokumentationssystem des
Betreibers dokumentiert. Die unabhängige Kontrolle aller
Massnahmen durch die Eidgenössische Spielbankenkommission ESBK

gewährleistet die Qualität der umfangreichen Sozialschutzmass-
nahmen. Für die Unternehmen ist das Dokumentationssystem
Bestandteil der hausinternen Qualitätsmanagement-Systeme
und dient der Selbstkontrolle der jährlich festgelegten
Unternehmensziele in diesem Bereich.

Dieses Beispiel verdeutlicht die Bedeutung einer Regulierung,
welche alle drei Akteurinnen: Politik, Industrie und Konsumentinnen

gleichermassen in die Verantwortung miteinschliesst.

Glücksspielindustrie, Staat und Individuum - präventive
Massnahmen im Spannungsfeld

Im Dreieck Glücksspielanbieter, Staat und Konsumentin wird
deutlich, dass «Responsible Gambling»11 auf allen Ebenen
ansetzt. Ebenso wird deutlich, dass hier komplexe Spannungsfelder
existieren.12 Diese werden im Folgenden näher beleuchtet.

Die Konsumentinnen von Glücksspielen
Die Konsumentinnen haben als freie Menschen das Recht,

Glücksspiele zu konsumieren. Ihre Verantwortung liegt darin,
das Spielverhalten so unter Kontrolle zu haben, dass weder die
Gesellschaft noch Personen in ihrem Umfeld direkt oder indirekt
zu Schaden kommen. Jede/r Spielerin muss wissen, dass es sich
dabei um eine Konsumform handelt, welche mit gewissen
Risiken verbunden ist. Insofern braucht es eine «Mündigkeit», um
Glücksspiele zu konsumieren. Die Risiken und somit das Suchtpotential

unterscheiden sich je nach Glücksspielprodukt.
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Der Staat
Der Staat verfolgt gleichzeitig ordnungs- und fiskalpolitische

Interessen. Er befindet sich im Spannungsfeld zwischen Einnahmen

für den Staatshaushalt sowie gesundheitspolitischen
Interessen und Verantwortung. Der Staat ist auf der Einnahmenseite
immer der Hauptgewinner. Dieser einseitige Blick auf Steuereinnahmen

und die weiteren positiven wirtschaftlichenEffekte durch
das Glücksspiel darf den Blick auf die sozialen Kosten im
Zusammenhang mit der Risikoseite des Glücksspiels nicht trüben, wobei
es schwierig ist, die effektive Ausgabenhöhe festzustellen. Die
BASS-Studie13 kommt zum Schluss, dass die sozialen Kosten durch
das Glücksspiel im Vergleich zu anderen Suchtmitteln gering sind.
Bei allem Vorbehalt, aufgrund der dürftigen Datengrundlagen,
betonen die Autoren weiter, dass die Glücksspielsuchtthematik
auch unabhängig vom Vorhandensein von Kasinos in der Schweiz
existieren würde.

Die Glücksspielindustrie
Die Glücksspielindustrie richtet sich primär nach wirtschaftlichen
Rentabilitätszielen aus. Gleichzeitig unterliegt sie gesetzlichen
Auflagen im Bereich Prävention und Früherkennung, die sie zu
erfüllen hat. Die Glücksspielanbieterinnen sind gefordert, eine

entsprechende Balance zwischen ökonomischem Gewinnstreben
und sozialer Verantwortung zu finden, was aufgrund des harten
wirtschaftlichen Wettbewerbs und der hohen staatlichen Regulierung

erschwert ist.

Glücksspiele haben unterschiedliche
Gefährdungspotentiale

Es ist in der Wissenschaft unbestritten, dass der Konsum
von Glücksspielen je nach Produkt mit unterschiedlichen
Suchtrisiken verbunden ist. Eine Erklärung dafür liefert eine Analyse
der Veranstaltungsmerkmale von Glücksspielen.14 Die Merkmale
lassen sich in situationale und strukturelle Merkmale unterteilen.

Während situationale Merkmale15 wie die Verfügbarkeit und
geographische Nähe - den Zugang zum Glücksspiel - für
Konsumentinnen erleichtern, betreffen strukturelle Merkmale wie
Ereignisfrequenz und Gewinnwahrscheinlichkeit eines Spiels (vgl.
Tabelle 2) konkrete Eigenschaften des Spielmediums und sind
primär für Verstärkungseffekte und Förderung eines exzessiven

Spielverhaltens verantwortlich.16

Entwicklung eines Messinstrumentes
Auf der Basis dieser Erkenntnisse wurde in den letzten Jahren

der Versuch unternommen, ein wissenschaftlich validiertes
Instrument zur Messung des Gefährdungspotentials zu
entwickeln.17 Die Entwicklung erfolgte in zwei aufeinander aufbauenden

Modulen. Im ersten Modul wurden im Rahmen einer Delphi-
Studie Expertinnen befragt. Basierend auf den Ergebnissen fand
im zweiten Modul eine Befragung von Normalspielerinnen sowie
problematischen und pathologischen Spielerinnen statt.18
Es wurden zehn Veranstaltungsmerkmale ermittelt, die mit
unterschiedlichen Gewichten und differenzierten Merkmalsausprägungen

in die Berechnung des Sefährdungspotentials eingehen.
In die Berechnung des Gefährdungspotentials gehen die zehn

Merkmale mit unterschiedlicher Gewichtung ein. Das höchste
Gewicht erzielt dabei die Ereignisfrequenz mit einem Wert von 3.0,
während die Kontinuität des Spiels den geringsten Wert von 1.0

erhält. Das Bewertungsinstrument enthält als weitere
Ausdifferenzierung pro Merkmal 2-8 Merkmalsausprägungen. Zur Berechnung

des Gefährdungspotentials wird zunächst für jedes Merkmal

die Ausprägung bestimmt und der entsprechende Punktwert
mit dem Gewicht des Merkmals multipliziert. Die Summe dieser
Produkte ergibt den Gesamtwert für das Gefährdungspotential
eines bestimmten Glücksspiels. So fallen Geldspielautomaten,
Roulette in Spielbanken, Pokern im Internet und Live-Wetten im



Internet unter die Kategorie «sehr hohes bis hohes Gefährdungs-
potentiai». Die schnellen Lotteriespiele wie Rubbellose weisen
hingegen ein «mittleres Gefährdungspotential» auf. Die
klassischen Lotteriespiele (wie z.B. das Zahlenlotto) sind in der Kategorie

«geringes Gefährdungspotential» einzuordnen.
Es liegt nun ein Instrument vor, mit dem das Gefährdungspotential

von Glücksspielen eingeschätzt werden kann. Ein
derartiges Bewertungsinstrument kann dem Gesetzgeber und der

Rechtsprechung, den Glücksspielanbieterinnen und Konsumentinnen

als Grundlage bei der Risikoabschätzung von Glücksspielformen

dienen.
In der Schweiz nutzt die Comlot dieses Instrument, um neue
Lotterie- resp. Wettprodukte hinsichtlich ihres Gefährdungspotenti-
als zu screenen. Die Aufsichtsbehörde verfügt über die Kompetenz,
je nach Resultat spezifische präventive Auflagen mit dem Vertrieb
eines solchen Produktes zu verbinden.

Stabile Glücksspielpolitik
Im Vergleich zu unseren Nachbarländern Deutschland und

Österreich ist es in der Schweiz in Sachen Glücksspielpolitik ruhig
(geworden). Kleine Wellen schlagen jeweils Entscheide von
nationaler Bedeutung:

- 24. März 2010: Der Bundesrat entscheidet, zwei neue
Spielbankenkonzessionen auszuschreiben; eine A-Konzession
für die Stadt Zürich und eine B-Konzession für die Region
Neuenburg. Eingabefrist war Ende des Jahres 2010. Insgesamt

sind für diese zwei Ausschreibungen neun Gesuche

Merkmale Beschreibung Gewicht

Ereignisfrequenz

Zeiteinheit zwischen Einsatz,
Spie lausgang und nächster 3.0

Gelegenheit zum Spieleinsatz

Multiple Spiel-/ Einsatzgelegenheiten

Möglichkeiten, zur gleichen Zeit
mehrfache Einsätze zu tätigen
oder sich an mehreren Spielen
gleichzeitig zu beteiligen

2.0

Gewinnwahrscheinlichkeit
Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn

zu erzielen

Ton- und Lichteffekte
Auditive und visuelle Effekte
während des Spiels und der

Spielpräsentation
1.5

Variable Einsatzhöhe
Ausmass, in dem der Spieler die
Einsatzhöhe selbst bestimmen 1.4

kann

Verfügbarkeit
Einfachheit, mit der ein Spieler den

Zugang zum Glücksspiel erreicht 1.3

Jackpot

Höhe des Gewinns, der sich durch
fortlaufende Aufsummierung von
Einsatzanteilen aller Spielerinnen 1.3

bei nicht fälligen Gewinnauszahlungen

ergibt

Auszahlungsintervall
Zeitspanne zwischen Spie lausgang
und Gewinnauszahlung

1.3

Fast-Gewinne
Spielausgänge, bei denen der

Spieler glaubt, fast gewonnen zu 1.2

haben

Kontinuität des Spiels

Ausmass, in dem das Spiel
ununterbrochen fortgesetzt
werden kann oder ein Wechsel
zwischen verschiedenen Spielen
nahtlos möglich ist.

1.0

eingegangen. Der Vergabe-Entscheid des Bundesrates wird
auf Sommer 2011 erwartet.

- 20. Mai 2010: Das Bundesgericht entscheidet, dass
Pokerturniere der Variante «Texas Hold'em» Glücksspiele
sind. Die Organisation von Pokerturnieren ausserhalb von
konzessionierten Spielbanken wird (wieder) verboten.

- 18. Januar 2011: Das Bundesgericht entscheidet, dass die

Geldspielautomaten vom Typ «Tactilo» nicht dem
Spielbankengesetz unterstehen und deshalb von der Loterie
Romande weiterhin betrieben werden können. Damit geht
ein langjähriger Rechtsstreit zu Ende.

Für das Jahr 2012 wird der Vorschlag für die Revision des

Spielbankengesetzes betr. telekommunikationsgestützter Durchführung

von Glücksspielen erwartet.

Bewegung im Public-Health-Bereich
Mehr Bewegung ist im Präventions- und Beratungsbereich zu

verzeichnen. Auslöser dafür ist die zweckgebundene Abgabe von
0.5% aus den Lotterien- und Wettumsätzen. Diese Mittel beginnen

nun allmählich ihren Weg in die Praxis zu finden. Dies ist sehr

zu begrüssen, stehen doch nun erstmals Gelder spezifisch für
Prävention und Behandlung von Glücksspielsucht zur Verfügung,
was dringend notwendig ist. Entscheidend wird sein, dass nun
nicht jede Region, oder gar jeder Kanton sein «eigenes Süppchen
kocht».
Innovative Modelle des «Responsible Gambling» greifen nur, wenn
die Bevölkerung auf der Basis einer «informed choice», einer
informierten Wahl, Glücksspielprodukte konsumiert und im Falle von
daraus entstehenden Problemen auf fachkompetente Beratungsleistungen

zugreifen kann.«
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Zur Situation in Deutschland
In Deutschland, wie in vielen anderen europäischen Ländern, tobt derzeit ein Kampf um die Frage, wer Glücksspiele in Deutschland

online oder offline anbieten oder veranstalten darf. Die Situation wurde mit Inkrafttreten des Glücksspielstaatsvertrages per
1.1.2008 vorerst beruhigt. 2008 entzog der Bundestag privaten Anbietern von Lotto und Sportwetten die Geschäftsgrundlage: Er

verfügte ein staatliches Monopol auf Lotterien und Wetten. Das Bundesverfassungsgericht hatte 2006 ein Monopol für zulässig erklärt -

unter der Voraussetzung, dass staatliche Anbieter die Spielsucht bekämpfen würden. Da die Werbemöglichkeiten dieser Anbieter im
Sinne der Suchtprävention stark eingeschränkt wurden, brachen die Umsätze teils dramatisch ein. Das missfiel auch den Ländern,
denen traditionell 40% der Glücksspieleinnahmen zu Gute kommen. Spätestens, seit der Europäische Gerichtshof EuGH 2010 das
deutsche Glücksspielmonopol für unzulässig erklärte, ist klar, dass der Glücksspielstaatsvertrag per Ende 2011 überarbeitet werden
muss. Die politischen Diskussionen bewegen sich dabei im Spannungsfeld von Monopol versus (Teil-)Liberalisierung des Marktes
und der Zulassung von Online-Glücksspielen, insbesondere im Bereich der Sportwetten. Interessanterweise gilt als oberstes Ziel,
eine Regulierung anzustreben, welche den Suchtgefahren am Effektivsten vorzubeugen vermag.

Das gewerbliche Automatenspiel an Geldgewinnspielgeräten in Spielhallen und Gaststätten unterliegt in Deutschland nicht
der Glücksspielregulierung, sondern wird unter dem privaten Gewerberecht geregelt. Bundesweit sind derzeit über 2oo'ooo dieser
Geräte aufgestellt.
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